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1 KLIMASCHUTZ 

Eines der Ziele der UN Sustainable Development Goals (SDGs; UN 2015), die 
bis 2030 erreicht werden sollen, bezieht sich direkt auf den Klimaschutz. SDG 13 
sieht umgehende Maßnahmen vor, um den Klimawandel und seine Auswirkun-
gen zu bekämpfen. Die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegen-
über klimabedingten Gefahren und Naturkatastrophen soll in allen Ländern ge-
stärkt werden. ( 2 Klima im Wandel) 

Das Pariser Übereinkommen (UNFCCC 2015) wurde bis Anfang 2019 von 184 
Vertragsparteien ratifiziert (von Österreich und der EU bereits im Laufe des 
Jahres 2016).  

Die zentralen Ziele des Übereinkommens sind (Artikel 2):  
 Die Begrenzung des Anstiegs der durchschnittlichen Erdtemperatur auf deut-

lich unter 2 °C über dem vorindustriellen Niveau; möglichst Anstrengungen 
zu unternehmen, um den Temperaturanstieg auf 1,5 °C über dem vorindust-
riellen Niveau zu begrenzen, da erkannt wurde, dass dies die Risiken und 
Auswirkungen der Klimaänderungen erheblich verringern würde.  

 Erhöhung der Fähigkeit, sich an die nachteiligen Auswirkungen der Klimaän-
derungen anzupassen und Förderung der Widerstandsfähigkeit gegenüber 
Klimaänderungen sowie Förderung einer Treibhausgas-emissionsarmen Ent-
wicklung, die gleichzeitig die Nahrungsmittelerzeugung nicht bedroht. 

 Finanzmittelflüsse in Einklang mit einem Weg hin zu einer hinsichtlich der 
Treibhausgase emissionsarmen und gegenüber Klimaänderungen wider-
standsfähigen Entwicklung zu bringen.  

Ab 2020 sind alle Vertragsparteien verpflichtet, regelmäßig Klimaschutzpläne 
vorzulegen und über bisherige Fortschritte zu berichten. Die Entwicklungslän-
der sollen bei ihrer Emissionsminderung und Vorsorge gegen die Auswirkungen 
des Klimawandels weiterhin finanziell unterstützt werden. Von 2020 bis 2025 
sollen dafür jährlich 100 Mrd. US Dollar mobilisiert werden. Bei der Vertrags-
staatenkonferenz 2018 in Kattowitz wurde das Regelbuch für die Umsetzung des 
Pariser Übereinkommens beschlossen. 

Die Europäische Union mit ihren Mitgliedstaaten bekennt sich zu den UN-Zielen 
und hat für die stufenweise Reduktion der Treibhausgas-Emissionen Etappen-
ziele für 2020 und 2030 beschlossen, die mit nationalen Reduktionszielen ver-
bunden sind ( 10 Energiewende). 
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europäische 
Etappen bis 2020 
und 2030 



Zwölfter Umweltkontrollbericht – Klimaschutz 

14 Umweltbundesamt  REP-0684, Wien 2019 

 

Österreich & EU: Diese Ziele sind gesetzt 

Quelle: nach BMNT (2018), aktualisierte Zahlen: Umweltbundesamt 

* #mission2030 ** Effort Sharing Decision; PE: Primärenergie, PEV: Primärenergieverbrauch 

 

Die wichtigsten Instrumente zur Reduktion der Treibhausgas-Emissionen bis 
2020 sind das EU Emissionshandelssystem (EU ETS), in dem der Großteil 
der Emissionen aus Kraftwerken, Industrieanlagen und dem Luftverkehr gere-
gelt ist, sowie eine Lastenteilungsvereinbarung (Effort Sharing Decision1) für al-
le anderen Emissionen aus dem Nicht-Emissionshandelsbereich. Für die Emis-
sionshandelsunternehmen ist ein EU-weites Reduktionsziel von 21 % gegen-
über 2005 festgelegt. ( 10 Energiewende  11 Nachhaltige Produktion) 

Die Lastenteilungsvereinbarung wird in Österreich mit dem Klimaschutzge-
setz2 und jährlichen Emissionshöchstmengen von 2013 bis 2020 umgesetzt. 
Der „Rahmen für die Klima- und Energiepolitik bis 2030“ (EC 2014) sowie die 
neue Effort-Sharing-Verordnung setzen das Klima- und Energiepaket 2020 fort. 
Das gesamteuropäische Ziel bis 2030 ist es, die Treibhausgas-Emissionen um 
zumindest 40 % im Vergleich zu 1990 zu reduzieren. Um dies zu erreichen, 
müssen die Sektoren außerhalb des Emissionshandels die Treibhausgas-
Emissionen um mindestens 30 % (im Vergleich zu 2005) senken und jene im 
EU-Emissionshandel um 43 % (im Vergleich zu 2005). 

Eine Aufteilung des EU-weiten Gesamtziels des Nicht-Emissionshandelsbereichs 
auf die Mitgliedstaaten sowie die entsprechenden Reduktionspfade wurden 2018 
beschlossen.3 Österreichs Ziel ist es, die Treibhausgas-Emissionen bis 2030 um 
36 % gegenüber 2005 zu reduzieren. 

 

                                                      
1 Entscheidung Nr. 406/2009/EG 
2 KSG (BGBl. I Nr. 106/2011) 
3 VO 2018/842/EU 

Abbildung 1:  
Klima- und Energieziele 
der Europäischen Union 

für 2020 und 2030.  

EU Emissions-
reduktionen bis 

2020 
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Die Ausrichtung der zukünftigen nationalen Energie- und Klimapolitik wurde im 
Mai 2018 von der österreichischen Bundesregierung mit der Klima- und Ener-
giestrategie #mission2030 beschlossen (BMNT & BMVIT 2018). Darin ist die Stra-
tegie für Handlungsfelder und 12 Leuchttürme bis 2030 und darüber hinaus bis 
2050 definiert. Diese Leuchtturmprojekte sollen Österreich in Richtung Ausstieg 
aus fossilen Energieträgern bis 2050 führen. Die nationalen Ziele bis 2030 sind 
demnach: die Treibhausgas-Emissionen von Sektoren außerhalb des Emissi-
onshandels bis 2030 um 36 % gegenüber 2005 zu senken und den Anteil er-
neuerbarer Energie auf 45–50 % zu steigern. Der Stromverbrauch soll bis 2030  
zu 100 % aus erneuerbaren Energieträgern gedeckt werden, mit Ausnahmen 
für die industrielle Eigenstromerzeugung. Der Energieverbrauch soll in Relation 
zur Wirtschaftsleistung um 25–30 % verringert werden.  

 

 

1.1 Ausblick 2030 und 2050 

Die Transformation zu einer klimaneutralen Wirtschaft und Gesellschaft ist in 
den nächsten 30 Jahren unumgänglich, um den Klimawandel und seine Folgen 
in einem wirtschaftlich, sozial und ökologisch akzeptablen Rahmen zu halten.  

Die 184 Vertragsparteien – dazu zählen Industrie- und Entwicklungsländer – 
des Pariser Übereinkommens (UNFCCC 2015) haben sich das zentrale Ziel ge-
setzt, die globale durchschnittliche Erwärmung deutlich unter 2 °C zu halten 
und Anstrengungen zur Dekarbonisierung und in Richtung „Netto-Nullemissio-
nen“ zu unternehmen. Aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen folgend emp-
fiehlt der Weltklimarat IPCC4, den Temperaturanstieg auf unter 1,5 °C im Ver-
gleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen, da die Unterschiede hinsichtlich 
der Auswirkungen und Risiken im Vergleich zu 2 °C enorm sind (IPCC 2018). 
Dies wird nach wie vor für erreichbar gehalten, die Dringlichkeit des weltwei-
ten Handelns ist allerdings höher als bisher angenommen (IPCC 2018). 

Die Europäische Union hat sich zur Einhaltung des UN Klimaschutzabkommens 
verpflichtet und strebt an, bis 2050 klimaneutral zu sein. Zur stufenweisen Re-
duktion der Treibhausgas-Emissionen wurden bereits Etappenziele für 2020 (Kli-
ma- und Energiepaket 2020) und 2030 (Rahmen für EU-Klima- und Energie-
politik bis 2030) beschlossen. 2018 wurde von der Europäischen Kommission 
eine Langfriststrategie bis 2050 (EC 2018) vorgelegt. Diese soll zeigen, wie die 
Transformation zur Klimaneutralität bis 2050 unter Erhaltung der Wettbewerbs-
fähigkeit sozial gerecht erfolgen kann. Nach einer EU-weiten Debatte soll sie in 
eine ambitionierte Klima- und Energiestrategie münden, die schlussendlich An-
fang 2020 dem UN Klimasekretariat übermittelt wird. 

Nur durch eine weitgehende Klimaneutralität bis 2050 können die Klimaziele des 
Pariser Übereinkommens erreicht werden. Dafür sind der derzeitige Energiever-
brauch drastisch zu reduzieren und der restliche Energiebedarf durch erneuerba-
re Energieformen zu decken. Die Langfriststrategie 2050 (EC 2018) der EU bein-
haltet acht Szenarien, wovon sechs Szenarien auf Emissionssenkungen in Höhe 
von 80–90 % abzielen und zwei den Weg zur Klimaneutralität entwerfen.  

                                                      
4 The Intergovernmental Panel of Climate Change 
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Auf nationaler Ebene sind die zentralen Elemente für die Erreichung der 2030-
Ziele die #mission 2030 sowie der nationale Energie- und Klimaplan. Für 2050 
wird aktuell eine nationale Langfriststrategie entwickelt, die sich an der euro-
päischen orientiert. 

 

1.1.1 Daten und Fakten  

Im Jahr 2019 werden die nationalen Treibhausgas-Emissionsszenarien bis 2050 
aktualisiert. Diese dienen der Erfüllung von Berichtspflichten an das internatio-
nale Klimasekretariat sowie an die EU im Rahmen des Monitoring Mechanis-
mus5 und der Governance der Energieunion6.  

Im Szenario „mit bestehenden Maßnahmen“ (WEM) wurden neben zahlreichen 
Annahmen zu relevanten Inputgrößen – wie zum Beispiel ein durchschnittliches 
Wirtschaftswachstum von 1,5 % – auch die bis zum Stichtag 1. Jänner 2018 
verbindlich umgesetzten Maßnahmen berücksichtigt (UMWELTBUNDESAMT 2019a).  

Mit dem explorativen Szenario „Transition“, das auf dem WEM-Szenario aus 
dem Jahr 2017 basiert, sollen Optionen aufgezeigt werden, wie die Ziele des 
Pariser Übereinkommens erreicht werden. Die Treibhausgas-Emissionen wer-
den in diesem Szenario bis zum Jahr 2050 um mindestens 80 % gegenüber 
1990 reduziert. Es soll außerdem Anhaltspunkte bieten, um die Klimaziele für 
2030 zu erreichen (UMWELTBUNDESAMT 2017a, b). 

 

 
 

Szenarien der Treibhausgas-Emissionen bis 2050 

Quellen: UMWELTBUNDESAMT (2017a, 2019a) 

                                                      
5 VO 525/2013/EG 
6 VO (EU) 2018/1999 

Treibhausgas-
szenarien 

Abbildung 2: 
Szenarien der 
Treibhausgas-

Emissionen bis 2050. 
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1.1.2 Interpretation und Ausblick 

Die Ergebnisse des Szenarios „mit bestehenden Maßnahmen“ zeigen deutlich, 
dass die Reduktionserfordernisse bis 2050 nicht erreicht werden können, da die 
Treibhausgas-Emissionen in diesem Szenario nur um rund 15 % im Jahr 2050 
gegenüber 1990 sinken. Auch das Ziel bis 2030 wird mit bestehenden Maß-
nahmen (business as usual) nicht erreicht.  

Um die Klimaziele einzuhalten, hat Österreich im Jahr 2018 eine Klima- und 
Energiestrategie vorgelegt und damit den Startschuss für die unumgängliche 
Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft gesetzt (BMNT & BMVIT 2018). 
Ein detaillierter Maßnahmenplan wird mit dem integrierten nationalen Energie- 
und Klimaplan (NEKP) entwickelt, dessen erster Entwurf Ende 2018 an die Eu-
ropäische Kommission übermittelt wurde (BMNT 2018a). 

Im Szenario „Transition“ werden die Ziele der Effort Sharing Regulation und des 
Pariser Übereinkommens erreicht, jedoch keine vollständige Klimaneutralität. In 
diesem Szenario gehen die Treibhausgas-Emissionen im Jahr 2050 um 81 % 
gegenüber 1990 und im Jahr 2030 (außerhalb des Emissionshandels) um 41 % 
gegenüber 2005 zurück. ( 10 Energiewende) 

Um die Klimaneutralität zu ermöglichen, sind ein Ausstieg aus der Nutzung fos-
siler Energieträger und damit ein weitreichender Wandel von Gesellschaft und 
Wirtschaft zu einer nachhaltigen Wirtschaftsform notwendig, die sowohl wett-
bewerbsfähig als auch umwelt- und sozialverträglich ist. Dafür braucht es starke 
europäische Instrumente und den Fokus insbesondere auf Investitionen in jene 
langlebigen Infrastrukturen und zukunftsfähigen Technologien, die diesen Aus-
stieg ermöglichen. Ein damit einhergehender Anstieg des Strombedarfs durch 
steigende Elektrifizierung in den Sektoren Energie, Industrie und Verkehr ist 
durch erneuerbare Energiequellen im Inland zu decken. Die Versorgungssi-
cherheit kann positiv beeinflusst werden, indem die europäischen Strommärkte 
stärker vernetzt werden und der Stromsektor mit anderen Sektoren, wie Ver-
kehr oder Industrie, über die Einbindung von elektrisch betriebenen Kraftfahr-
zeugen oder über die Erzeugung von Wasserstoff aus erneuerbarem Strom ge-
koppelt wird. Eine zunehmende Einspeisung von Biogas und Wasserstoff in das 
Erdgasnetz reduziert den Verbrauch von fossilem Erdgas und die Produktion 
von Methan aus der Güllelagerung. Außerdem sind eine verringerte Verkehrs-
leistung und ein nachhaltiges Mobilitätsmanagement zu forcieren. Durch die Um-
setzung einer nachhaltigen Energieraumplanung kann u. a. die Mobilitätsnach-
frage deutlich reduziert werden. 

Im Gebäudebereich braucht es hohe Energieeffizienzstandards und den Ersatz 
fossiler Energieträger (Öl und Gas) durch erneuerbare Quellen und hocheffi-
ziente Fernwärme. Ein Erreichen der Klimaneutralität benötigt zudem ein effi-
zientes Zusammenspiel aller gesellschaftlichen Akteure, von Bund, Ländern, 
Städten und Gemeinden, Unternehmen sowie der Bevölkerung. Zudem ist es 
unabdingbar, dass von EU-Seite ein klarer rechtlicher Rahmen in Richtung Kli-
maneutralität gesetzt wird, wie etwa durch die Weiterentwicklung des Emissi-
onshandels nach 2030 sowie sektorale Regelungen etwa im Bereich Mobilität. 
Zusätzlich ist ein EU-weit akkordierter Ausbau einer klimafreundlichen Infrastruk-
tur (Strom-Übertragungsnetze, Hochgeschwindigkeitszugstrecken, Schnelllade-
stationen, Wasserstofftankstellen, ...) notwendig.  

Szenario „mit 
bestehenden 
Maßnahmen”  

#mission 2030 

Szenario 
„Transition“  
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Um Treibhausgas-Emissionen vom Wirtschaftswachstum zu entkoppeln, braucht 
es neue Technologien und ein Greening in allen Sektoren. Innovationen in Un-
ternehmen können als Beispiele für andere Unternehmen dienen. Für einen 
Schneeballeffekt braucht es Dialog- und Kommunikationsformate, um dieses 
Wissen weiterzugeben und Erfahrungen auszutauschen. Entsprechende Initia-
tiven in Deutschland („Wirtschaft macht Klimaschutz“7) und der Schweiz („Go 
for impact“8) haben zu Selbstverpflichtungen und CO2-Einsparungen der großen 
Unternehmen geführt.  

Bestehende Initiativen auf privater, kommunaler und regionaler Ebene müs-
sen evaluiert und gefördert werden. Initiativen wie e-Carsharing, lokale Ener-
gieversorgungssysteme und Repair-Cafés sowie die Förderung von Modellregi-
onen (KEMs) durch den Klima- und Energiefonds sind wichtig, um die Kli-
maneutralität in allen Bereichen umzusetzen und die Bevölkerung einzubinden. 
Anfangs kleinräumige Initiativen können ein Motor für Veränderungen in einem 
großen Maßstab sein.  

Für eine klimaneutrale Wirtschaft und Gesellschaft sind der Umbau des Ener-
gie- und Verkehrssystems notwendig sowie eine Umstellung des Produktions-
sektors zu einer ressourceneffizienten Kreislaufwirtschaft. Nach Berechnungen 
der EU-Kommission sind dafür bis 2030 in der EU alleine zusätzliche Investitio-
nen im Ausmaß von 175 bis 290 Mrd. Euro pro Jahr erforderlich. Entsprechende 
Zahlen für Österreich werden derzeit erhoben. Für diese Investitionen ist eine 
starke Mobilisierung privaten Kapitals unerlässlich, das bevorzugt in klima-
freundliche Investments umgeleitet werden sollte. Um diesen Prozess zu be-
schleunigen, ist u. a. eine erhöhte Transparenz des Kapitalmarkts in Bezug auf 
Nachhaltigkeitskriterien erforderlich. Zudem sind jene Risiken, die direkt oder 
indirekt mit der Klimakrise assoziiert sind, bei Finanzierungen sowie bei Veran-
lagungen angemessen zu berücksichtigen. 

 

 

1.2 Treibhausgas-Emissionen in Österreich 

1.2.1 Daten und Fakten 

Im Jahr 2017 wurden 82,3 Mio. t Treibhausgase emittiert. Das waren um 3,3 % 
bzw. 2,7 Mio. t mehr als im Vorjahr (UMWELTBUNDESAMT 2019b). Die ausschlag-
gebenden Faktoren für die Steigerung waren der Einsatz fossiler Energieträger 
im Energie- und Industriebereich sowie die zunehmende Nachfrage nach Güter-
transport. ( 9 Mobilitätswende;  10 Energiewende;  11 Nachhaltige Pro-
duktion) 

 

                                                      
7 https://www.wirtschaft-macht-klimaschutz.de  
8 https://go-for-impact.ch/  
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Verlauf der österreichischen Treibhausgas-Emissionen 1990–2017 und 
Zielpfad 2013–2020 

Quellen: UMWELTBUNDESAMT (2019b, c) 

 

Die Treibhausgas-Emissionen waren im Jahr 2017 um 4,6 % bzw. 3,6 Mio. t 
CO2-Äquivalent höher als im Jahr 1990.  

 

 
 

Anteil der Sektoren an den Treibhausgas-Emissionen 2017 und  
Änderung der Emissionen zwischen 1990 und 2017 

Quelle: UMWELTBUNDESAMT (2019b) 

                                                      
9 Auf der Grundlage eines neuen Beschlusses der Europäischen Kommission ((EU) Nr. 2017/1471) 

erfolgte eine Anpassung der Zielpfade für die Mitgliedstaaten für die Jahre 2017 bis 2020, die in 
einer Novelle des Klimaschutzgesetzes noch umzusetzen ist, in der Abbildung aber bereits 
berücksichtig wird. 

Abbildung 3:  
Verlauf der 
österreichischen 
Treibhausgas-
Emissionen 1990–2017 
und Zielpfad  
2013–2020 (inkl. 
Anpassung9).  

Abbildung 4: 
Anteil der Sektoren an 
den Treibhausgas-
Emissionen 2017 (inkl. 
Emissionshandel) und 
Änderung der 
Emissionen zwischen 
1990 und 2017. 
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Die Inventursektoren Verkehr, Gebäude, Landwirtschaft, Abfallwirtschaft und 
F-Gase sowie Anlagen aus den Sektoren Energie und Industrie, die nicht dem 
Emissionshandel unterliegen, emittierten im Jahr 2017 rund 51,7 Mio. t CO2-
Äquivalent. Gegenüber dem Vorjahr waren das um rd. 1,1 Mio. t CO2-Äquivalent 
(+ 2,2 %) mehr. Hauptverantwortlich für die Emissionszunahme war der Sek-
tor Verkehr (+ 0,7 Mio. t). In den beiden Sektoren Landwirtschaft und Abfall-
wirtschaft sind die Emissionen im Vergleich zu 2016 zurückgegangen.  

Die geprüften Emissionen der Emissionshandelsbetriebe in Österreich belie-
fen sich im Jahr 2017 auf 30,6 Mio. t CO2-Äquivalent (Energie: 9,6 Mio. t, Indust-
rie: 21,0 Mio. t). Sie umfassten damit rund 37 % der gesamten Treibhausgas-
Emissionen (UMWELTBUNDESAMT 2019c).  

 

1.2.2 Interpretation und Ausblick 

Von 2005 bis 2014 war ein rückläufiger Trend der gesamten Treibhausgas-Emis-
sionen in Österreich zu beobachten, seit 2015 steigen diese wieder an. 

Der Anstieg ist unter anderem auf niedrige Preise für fossile Energieträger auf-
grund fehlender Einbeziehung externer Schadkosten, eine gute konjunkturelle 
Entwicklung und auf das Fehlen zusätzlicher Klimaschutzmaßnahmen zurück-
zuführen. In der #mission2030 (Aufgabe 4) sind die erforderlichen Steuerungs-
instrumente und rechtlichen Rahmenbedingungen für Investitionen in den Klima-
schutz verankert. Diese braucht es für einen Umstieg auf erneuerbare Energie-
träger, da fossile Energieträger aufgrund fehlender Einberechnung von externen 
Schadkosten zu günstig sind. Dies ist u. a. ein Grund dafür, dass in den letzten 
Jahren das hohe Wirtschaftswachstum nicht vom Einsatz fossiler Energieträger 
entkoppelt werden konnte. ( 9 Mobilitätswende;  10 Energiewende) 

 

 

Entwicklung der nationalen Treibhausgas-Emissionen im Vergleich zu 
den wirtschaftliche Einflussfaktoren 

Quelle: UMWELTBUNDESAMT (2019C) 
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Im Nicht-Emissionshandelsbereich wurde 2017 erstmals die nationale Emissi-
onshöchstmenge gemäß der Europäischen Entscheidung zur Lastenvertei-
lung10 um rund 2,1 Mio. t überschritten. In den Jahren davor (2013–2016) wur-
den die Emissionshöchstmengen unterschritten und damit ein Guthaben von 
rd. 8,4 Mio t aufgebaut. Dieses Guthaben kann in die Bilanz bis 2020 miteinge-
rechnet werden und damit wird das Klimaziel für die Periode 2013 bis 2020 vo-
raussichtlich erreicht. Jeder weitere Anstieg führt zu einer weiteren Entfernung 
vom Reduktionsziel 2030 von – 36 % (UMWELTBUNDESAMT 2019c). 

Im Sektor Verkehr wurden die Emissionshöchstmengen nach dem Klimaschutz-
gesetz das zweite Jahr in Folge überschritten. Seit 2014 ist insbesondere in die-
sem Sektor ein steigender Trend zu beobachten, vor allem aufgrund eines stark 
wachsenden fossilen Kraftstoffabsatzes und der zunehmenden Fahrleistung bei 
Pkw, Bussen und Lkw. Die Gesamtmenge der 2017 in Verkehr gebrachten Bio-
kraftstoffe ist im Vergleich zum Jahr 2015 um mehr als 25 % zurückgegangen 
(BMNT 2018b).  

2017 überschritten erstmals auch die Emissionen aus dem Sektor Fluorierte Ga-
se den sektoralen Zielwert. Hauptgrund für die Zunahme sind Vorsorgekäufe an 
diversen Kältemitteln mit hohem Treibhausgaspotenzial, welche dank der EU  
F-Gas Verordnung11 nach und nach vom Markt genommen werden.  

Im Sektor Landwirtschaft wird die sektorale Höchstmenge nach Klimaschutzge-
setz seit 2014 überschritten. Im Jahr 2017 um etwa 0,3 Mio. Tonnen CO2-Äqui-
valent. Obwohl die Maßnahmenprogramme nach Klimaschutzgesetz sich in 
Umsetzung befinden, ist der seit dem EU-Beitritt 1995 abnehmende Emissions-
trend für den Zeitraum 2005–2017 nicht mehr festzustellen. Dies ist in erster Li-
nie auf die Stabilisierung des Viehbestandes zurückzuführen, nachdem dieser 
in den 1990er-Jahren deutlich zurückgegangen war. 

Unter ihrem sektoralen Ziel blieben die Treibhausgas-Emissionen der Sektoren 
Energie und Industrie, auch wenn diese durch den vermehrten Einsatz fossiler 
Brennstoffe im Jahr 2017 um 7,4 % bzw. 0,4 Mio. t angestiegen sind.  

Eine positive Entwicklung zeigt sich im Sektor Gebäude. Die Treibhausgas-Emis-
sionen liegen um 0,5 Mio. t unter dem Zielwert für 2017, seit 2005 haben sie um 
rund 33 % abgenommen (– 4,1 Mio. t). Überwiegende Ursache war die starke 
Reduktion von flüssigen fossilen Brennstoffen zugunsten von Fernwärme und er-
neuerbaren Energien. Die Effizienz im Gebäudebestand wurde durch thermische 
Sanierung und Neubau verbessert. Seit 2014 nehmen die Emissionen dieses 
Sektors wieder zu, im Jahr 2017 sind sie um 1,8 % gestiegen. ( 10 Energie-
wende) 

Das sektorale Ziel 2017 wurde im Sektor Abfallwirtschaft geringfügig (um knapp 
40 kt CO2-Äquivalent) unterschritten. Während bei der Deponierung insbeson-
dere aufgrund des seit 2004 bzw. 2009 geltenden Ablagerungsverbots von un-
behandelten Abfällen mit hohen organischen Anteilen ein deutlich abnehmen-
der Trend verzeichnet wurde, stiegen die Emissionen aus den anderen Verwer-
tungs- und Behandlungswegen, v. a. aus der Abfallverbrennung, an.  

                                                      
10 Entscheidung Nr. 406/2009/EG 
11 VO (EU) Nr. 517/2014 

sektorale Emissions-
höchstmengen 

größte Reduktion im 
Sektor Gebäude 
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Für den EU-Emissionshandel wurde ein EU-weites Reduktionsziel von 21 % 
gegenüber 2005 bis zum Jahr 2020 festgelegt. ( 10 Energiewende) Dieses 
Ziel gilt für die gesamte EU und wird daher nicht auf nationaler Ebene geregelt. 
Daher ist der EU-Emissionshandel12 auch nicht vom Klimaschutzgesetz erfasst. 
Der Emissionshandel wird auf nationaler Ebene durch das Emissionszertifikate-
gesetz13 umgesetzt. 

Seit dem Start des EU-Emissionshandels 2005 sind die Emissionen gesunken. 
Im Jahr 2017 war ein Anstieg um 5,4 % (1,6 Mio. t CO2-Äquivalent) zu verzeich-
nen. Die Emissionen der Industriebetriebe im Emissionshandel sind um 4,7 % 
(0,9 Mio. t) gestiegen, die Emissionen der Energiebetriebe (Strom- und Wärme-
produktion in großen Anlagen sowie Raffinerie und Erdgasverdichterstationen) 
wiesen einen Emissionszuwachs von 6,8 % (0,6 Mio. t) auf (UMWELTBUNDESAMT 
2019b). 

Wesentlich für den Zuwachs bei den Energiebetrieben im Jahr 2017 war die ver-
mehrte Stromproduktion aus Großgaskraftwerken (+ 2,5 TWh14 bzw. + 35 %). 
Die inländische Stromerzeugung lag 2017 um insgesamt 3,4 % bzw. um 2,0 TWh 
höher als im Vorjahr, wobei die Stromerzeugung aus Kohle (– 0,3 TWh) und 
aus Wasserkraftwerken (– 1,5 TWh) zurückging, während jene aus Wind- und 
Photovoltaikkraftwerken (+ 1,5 TWh) und aus kalorischen Kraftwerken (+ 1,9 TWh) 
zugenommen hat. Der Inlandsstromverbrauch ist 2017 um 1,6 TWh (+ 2,2 %) 
gestiegen (UMWELTBUNDESAMT 2019b). 

Im Jahr 2017 waren in Österreich etwa 190 stationäre Anlagen und ca. 10 Luft-
verkehrsbetreiber vom EU-Emissionshandel erfasst. Seit 2013 ist die Gratiszu-
teilung an die Emissionshandelsbetriebe deutlich geringer als die von ihnen ge-
meldeten Treibhausgas-Emissionen. Dies bedeutet, dass die Emissionshandels-
betriebe entweder zusätzliche Zertifikate am Markt ankaufen oder übrig geblie-
bene Zertifikate aus Vorjahren nutzen müssen (UMWELTBUNDESAMT 2019c).  
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